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Erwägungen

E. 1
Die Berufungsbeklagte und Beklagte (nachfolgend Beklagte) ist im Bereich der
Personalvermittlung und des Personalverleihs tätig. Der Berufungskläger und Kläger
(nachfolgend Kläger) wurde von der Beklagten bzw. zunächst von deren Vorgängerin
D._____ AG seit Oktober 2004 bei der Nebenintervenientin einge- setzt (vgl. Urk. 4/5-9).
Mit Schreiben vom 29. Dezember 2014 sprach die Beklagte die Kündigung per 28. Februar
2015 aus und stellte den Kläger per sofort frei (Urk. 4/3). Gegen diese Kündigung erhob der
Kläger mit Schreiben vom 30. De- zember 2014 Einsprache (Urk. 4/4). Aufgrund Krankheit
des Klägers endete das Arbeitsverhältnis gemäss seiner Darstellung per 30. April 2015
(Urk. 24 S. 4; vgl. jedoch auch Urk. 2 Ziff. 4, worin der Kläger als Ende des
Arbeitsverhältnisses den 31. Mai 2015 nennt).

E. 2
Mit Schlichtungsgesuch vom 20. April 2015 machte der Kläger das vorlie- gende Verfahren
beim Friedensrichteramt Uster anhängig (Urk. 1 S. 1 sowie Urk. 20/1). Anlässlich der
Schlichtungsverhandlung konnte keine Einigung erzielt werden, woraufhin dem Kläger am
19. Mai 2015 die Klagebewilligung erteilt wur- de. Die Klagebewilligung enthält das
folgende Rechtsbegehren (Urk. 1 S. 1): "Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger zu
bezahlen: CHF 26'550.00 Lohn aus 2014 geleisteter Überstunden, Überzeit (detaillierte
Aufstellung erfolgt an der Schlichtungs- verhandlung) Einsatzort: Uster, C._____ AG dem
Kläger aus- und zuzustellen: ein abgeändertes Arbeitszeugnis über Leistung und Verhalten
(Streit- wert ½ Monatslohn); weitere Forderungen werden vorbehalten Alles unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag- ten." In der Klagebewilligung wurden im
Weiteren der Streitwert (Fr. 30'000.–), das Ein- gangsdatum des Schlichtungsgesuchs (20.
April 2015), das Verhandlungsdatum

- 5 - (19. Mai 2015) sowie die zur Verhandlung erschienenen Personen festgehalten (Urk.
1).

E. 2.1
Ausgangsgemäss ist der Kläger im Berufungsverfahren entschädigungs- pflichtig. In Bezug
auf die Parteientschädigung kommt die Anwaltsgebührenver- ordnung (AnwGebV) vom 8.
September 2010 zur Anwendung. Der Streitwert be- trägt Fr. 27'600.– (vgl. Urk. 2 S. 2).
Die volle Parteientschädigung für das Beru- fungsverfahren ist gestützt auf § 13 Abs. 1 und
2 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 AnwGebV mit Fr. 2'300.– zu veranschlagen. Ferner ist der
Mehrwertsteuerzu- schlag von 8% hinzuzurechnen, woraus sich eine vom Kläger zu
entrichtende Parteientschädigung von Fr. 2'484.– ergibt.
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E. 2.2
Sind an einem Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenpartei be- teiligt, so
bestimmt das Gericht nach Art. 106 Abs. 3 Satz 1 ZPO ihren Anteil an den Prozesskosten.
Der überwiegende Teil der Lehre verweist in Bezug auf diese Bestimmung auf BGE 130 III
571 E. 6 und hält dafür, dass ein Nebenintervenient in der Regel keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung hat (ZK ZPO-Jenny, Art. 106 N 19; BSK ZPO-Rüegg, Art. 106 N 9;
Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 106 N 10; Sutter-Somm, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 2. Auflage 2012, Rz 258; KUKO ZPO-Schmid, Art. 106 N 10 [welcher
jedoch einräumt, dass auf- grund des Wortlautes von Art. 106 Abs. 3 ZPO angenommen
werden könnte, es werde eine Praxisänderung initiiert, was aber nicht anzunehmen sei, weil
hierfür keine Gründe vorliegen würden.]; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozess-
recht, 2. Auflage 2012, § 13 Rz 61; a.M. BK ZPO-Sterchi, Art. 106 N 13). Das
Bundesgericht hielt in BGE 130 III 571 fest, dass der Nebenintervention ein
Rechtsverhältnis zwischen der unterstützten Hauptpartei und der Nebenpartei zu Grunde
liege, an welchem der Prozessgegner nicht beteiligt sei. Mit ihrer Teil- nahme am Prozess
nehme die Nebenpartei Interessen wahr, die in diesem Rechtsverhältnis und nicht in einem
Rechtsverhältnis zwischen ihr und dem Pro- zessgegner begründet seien. Es rechtfertige
sich daher grundsätzlich nicht, der Nebenpartei einen Anspruch gegenüber dem
Prozessgegner auf Ersatz ihrer Par- teikosten einzuräumen. Deshalb spreche das
Bundesgericht der Nebenpartei im Allgemeinen keine Parteientschädigung zu, es sei denn,
es bestünden Gründe der Billigkeit (BGE 130 III 571 E. 6 S. 578). An dieser
Rechtsprechung hielt das Bundesgericht unter Hinweis auf Art. 69 Abs. 2 BZP i.V.m. Art.
71 BGG fest (BGer 5A_195/2012 vom 21. Juni 2012, E. 5.3). Das Obergericht des Kantons
Solo- thurns erklärte diese Auffassung des Bundesgerichts auch unter Geltung der eid-
genössischen Zivilprozessordnung für überzeugend. Es erklärte, dass die Be-
schwerdegegnerin dem Prozess aus eigenem Entscheid beigetreten sei und da- mit
Interessen verfolgt habe, die in ihrer Beziehung zur Hauptpartei begründet seien. Es sei
nicht ersichtlich, wieso der Beschwerdeführer Aufwendungen, die im Hinblick auf einen
allfälligen Rechtsstreit zwischen zwei anderen Parteien getätigt werden, entschädigen sollte
(CAN 2015 Nr. 76 S. 209, 210; so auch die erken-

- 24 - nende Kammer in OGer ZH LB140012 vom 19. August 2014, E. III/5 sowie HGer
ZH HG120001 vom 13.01.2014, E. 5.1). Besondere Billigkeitsgründe sind vorliegend nicht
ersichtlich und werden von der Nebenintervenientin auch nicht geltend gemacht. Ihr ist –
dem Bundesgericht und der herrschenden Lehre folgend – folglich keine
Parteientschädigung zuzuspre- chen.

E. 2.3
Dementsprechend ist der Kläger zu verpflichten, der Beklagten eine Partei- entschädigung
im Umfang von Fr. 2'484.– (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen. Es wird erkannt: 1. Die
Berufung des Klägers wird abgewiesen und die Verfügung des Einzelge- richts am
Arbeitsgericht Uster vom 28. Januar 2016 bestätigt. 2. Es werden keine Kosten erhoben. 3.
Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten für das Berufungsverfahren eine
Parteientschädigung von Fr. 2'484.– zu bezahlen. 4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien
sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der
Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 5. Eine
Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der
Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.



Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff.
(Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in
Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein
Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche
arbeitsrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 27'600.–.

- 25 - Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich
des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. Zürich, 24. August 2016 Obergericht des
Kantons Zürich I. Zivilkammer Die Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin: Dr. L. Hunziker
Schnider lic. iur. P. Knoblauch versandt am: mc

E. 3
Mit Eingabe vom 16. September 2015 reichte der Kläger unter Beilage der soeben
beschriebenen Klagebewilligung die Klage mit dem folgenden Rechtsbe- gehren ein (Urk.
2): "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger eine Entschädigung wegen
missbräuchlicher Kündigung in der Höhe von CHF 27'600.00 zu bezahlen. 2. Unter
Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Beklagten." Der Kläger nahm
damit im Vergleich zu seinem Schlichtungsgesuch eine Ände- rung in Bezug auf die Höhe
vor und leitete seine Forderung aus einem anderen Anspruch ab (missbräuchliche
Kündigung anstatt Überstunden/Überzeit). Anläss- lich der Verhandlung vom 1. Dezember
2015 wurde das Prozessthema auf die Zulässigkeit der Klageänderung beschränkt (Prot. I S.
5). Mit Entscheid vom 28. Januar 2016 trat die Vorinstanz auf die Klage nicht ein. Für den
übrigen Ver- lauf des vorinstanzlichen Verfahrens kann auf den angefochtenen Entscheid
ver- wiesen werden (Urk. 25 E. 1).

E. 3.1
Nachdem festgestellt wurde, dass die beiden Ansprüche in verschiedenen
Lebenssachverhalten gründen und vorliegend eine Klageänderung vorliegt, ist zu prüfen, ob
der neue Anspruch, namentlich die Entschädigung aufgrund miss- bräuchlicher Kündigung,
in einem sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch auf Leistung von Lohn
aufgrund Überstunden/Überzeit steht. In diesem Zusammenhang kann zunächst auf die
zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 25 E. 2.5.4 f.). Mit Art.
227 ZPO wird ein Verbindungszu- sammenhang verlangt, der sich aus
zusammenhängenden Streitgegenständen ergeben muss. Für das Vorliegen eines sachlichen
Zusammenhanges gelten grundsätzlich die gleichen Kriterien wie bei Art. 14 Abs. 1 und
Art. 15 Abs. 2 ZPO betreffend den Gerichtsstand für die Widerklage bzw. bei objektiver
Klagenhäu- fung (BK ZPO II-Killias Art. 227 N 38; BSK ZPO-Willisegger, Art. 227 N 28).
Der neue Klagegrund muss zwar nicht aus dem identischen Lebensvorgang stammen, mit
dem ursprünglichen aber in einem engen Zusammenhang stehen, was vor al- lem bei einem
Anspruch aus einem benachbarten Lebensvorgang zutreffen kann (ZK ZPO-Leuenberger,
Art. 227 N 21; KUKO ZPO-Naegeli/Mayhall, Art. 227 N 31; Widmer, Stämpflis
Handkommentar, ZPO 227 N 17; BK ZPO II-Killias Art. 227 N 40; Seiler, Die Berufung
nach ZPO, 2013, Rz 1396). Ein sachlicher Zusam- menhang kann dann vorliegen, wenn die
verschiedenen Ansprüche über objektive Gemeinsamkeiten oder zumindest Ähnlichkeiten
verfügen (Widmer, Stämpflis Handkommentar, ZPO 227 N 15 mit weiteren Hinweisen),
dasselbe Objekt betref- fen (Engeler, OFK-ZPO, ZPO 227 N 5) oder wenn die Ansprüche
zwar auf ver- schiedenen Sachverhalten beruhen, aber in einer engen rechtlichen Beziehung
zueinander stehen (BK ZPO II-Killias Art. 227 N 40; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 227



N 10; BSK ZPO-Ruggle, Art. 14 N 16; Urbach, OFK-ZPO, ZPO 14 N 5;

- 18 - ZK ZPO-Sutter-Somm/Klingler, Art. 14 N 9; BGE 129 III 230 E. 3.1). Ansprüche
sind dann noch konnex, wenn sie auf verschiedenen "Clustern" im Sachverhalt beruhen,
wobei sich die Lebensvorgänge immerhin berühren müssen und gleich- artige oder ähnliche
Tatbestände erzeugen können müssen (BSK ZPO- Willisegger, Art. 227 N 34). Eine
unzulässige Klageänderung liegt demgegenüber vor, wenn die Änderung oder Ergänzung
nicht mehr zu demjenigen Tatsachen- komplex gehört, der bereits Grundlage des bisher
dargelegten Sachverhalts bildet (Seiler, a.a.O., Rz 1398), oder wenn lediglich eine enge
rechtliche Beziehung zwi- schen den Parteien oder eine personelle Verflechtung besteht,
ohne dass sich die geltend gemachten Ansprüche in sachlicher Hinsicht, d.h. im
ursprünglich einge- klagten Sachverhalt berühren (BSK ZPO-Willisegger, Art. 227 N 36).
Ebenso we- nig genügt zur Bejahung der notwendigen Konnexität, dass die Ansprüche auf
Rechtsverhältnissen beruhen, die (bloss) in einem gewissen Zusammenhang ste- hen
(Füllemann, DIKE-Komm-ZPO, Art. 14 N 13), oder dass nur prozessökono- mische
Gründe für eine Beurteilung der geänderten Klage sprechen (BGE 129 III 230 E. 3.3.3;
Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 227 N 10; BK ZPO-Güngerich/Wal- pen Art. 14 N 29). Als
unbestimmter Rechtsbegriff eröffnet das Tatbestands- merkmal des sachlichen
Zusammenhangs der rechtsanwendenden Instanz im konkreten Einzelfall ein gewisses
Konkretisierungsermessen. In Grenzfällen ist eine Interessenabwägung vorzunehmen,
wobei das Interesse der Prozessöko- nomie und dasjenige der Gegenpartei am Schutz vor
einer unerwarteten Situation und den daraus resultierenden Nachteilen bei der Verteidigung
gegeneinander abzuwägen sind (Seiler, a.a.O., Rz 1398; siehe auch BSK ZPO-Willisegger,
Art. 227 N 2, 29 und 34).

E. 3.2
Der Kläger sieht den sachlichen Zusammenhang darin, dass beide Ansprü- che aus dem
gleichen Rechtsverhältnis stammen würden, namentlich aus dem Arbeitsvertrag, und eine
enge rechtliche Beziehung bestehe. Zudem macht er gel- tend, dass Ansprüche aus
Missbräuchlichkeit und Überstunden durchaus in sehr engem Zusammenhang stehen
könnten, erklärt jedoch nicht, dass dies vorliegend tatsächlich der Fall sei. Vielmehr weist
er darauf hin, dass er den "Lebensvor- gang" betreffend Überstunden gar nicht in den
Prozess vor Vorinstanz einge- bracht habe, weshalb aus – objektiven – Gründen auch nicht
einfach festgestellt

- 19 - werden könne, dass die Forderungen unterschiedlichen Lebenssachverhalten
entspringen würden (Urk. 24 S. 10). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt wer- den.
Will ein Kläger den in der Klagebewilligung fixierten Streitgegenstand än- dern, hat er die
Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zu erfüllen. Ob diese vorlie- gen, prüft das Gericht
zwar von Amtes wegen (Art. 60 ZPO; BK ZPO-Killias, Art. 227 N 25), die hierzu
notwendigen Tatsachenbehauptungen hat der Kläger jedoch selber zu liefern. Ohne die
konkrete Behauptung eines sachlichen Zu- sammenhanges kann auch kein solcher bejaht
werden. Der Kläger behauptet je- doch nicht, dass neben der Tatsache, dass beide
Ansprüche im Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien gründen, Konnexität besteht. Ein
Zusammenhang zwi- schen den Ansprüchen besteht vorliegend damit nur insoweit, als sie
beide ar- beitsrechtlicher Art sind und im Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien gründen.
Hingegen beruht der neue Anspruch auf einem völlig neuen Sachverhalt, welcher den
ursprünglichen Sachverhalt nicht berührt. Dass sich der neue Anspruch aus dem
Sachverhalt in Bezug auf die Überstunden/Überzeit ableitet, behauptet der Kläger – wie



bereits dargelegt – jedenfalls nicht. Abgesehen von der rechtlichen Beziehung der Parteien
(Arbeitsverhältnis) weisen die beiden Ansprüche weder in sachlicher noch in rechtlicher
Hinsicht enge Berührungspunkte auf. Der ursprüng- liche Anspruch hat die Pflicht der
Beklagten zur Bezahlung von Lohn zum Gegen- stand, wohingegen es beim zweiten
Anspruch um die Folgen der Ausübung eines Gestaltungsrechts durch die Beklagte geht.
Damit stellt sich vorliegend die Frage, ob es für die Annahme eines sachlichen
Zusammenhanges im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ausreicht, dass sich beide
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien ergeben. In der Lehre und
Rechtsprechung wird das Vor- liegen eines sachlichen Zusammenhanges teilweise bejaht,
wenn sich die An- sprüche auf das gleiche Rechtsverhältnis beziehen (BGE 129 III 230 E.
3.1 in Be- zug auf eine Widerklage; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 227 N 9). Diese
Ansicht kann bei einem Dauerschuldverhältnis jedoch nicht ohne Weiteres übernommen
werden. Wie die Vorinstanz bereits korrekt festhielt, können während eines Dau-
erschuldverhältnisses – wie eines Arbeitsverhältnisses – im Verlauf der Zeit ver-
schiedenste Ansprüche geltend gemacht werden, die in keinem oder nur in einem losen
Zusammenhang zueinander stehen (Urk. 25 E. 2.5.4; vgl. auch das Urteil
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publiziert in ZMP 2012 Nr. 2, E. 4.6.3). Gründen Ansprüche jedoch auf unterschiedlichen
Lebenssachverhalten, ist ein sachlicher Zusammenhang nur ausnahmsweise anzunehmen,
namentlich bei "benachbarten Lebensvorgän- gen" (vgl. Engler, OFK-ZPO, ZPO 227 N 5;
vgl. auch BK ZPO II-Killias, Art. 227 N 38-40). Das Dauerschuldverhältnis alleine kann
nicht dazu führen, dass alle da- raus entspringenden Ansprüche, ohne Vorliegen eines
(darüber hinausgehenden) Zusammenhanges, mit einer Klageänderung geltend gemacht
werden können. Dies ginge zu weit. Vielmehr ist ein über das Dauerschuldverhältnis
hinausge- hender Zusammenhang zu fordern. Auch reicht gemäss Lehre eine rechtliche Be-
ziehung zwischen den Parteien alleine nicht aus. Vorausgesetzt ist ein sachlicher
Zusammenhang, der sich aus einem gleichartigen Sachverhalt ergeben muss (BSK
ZPO-Willisegger, Art. 227 N 36). Ein enger Verbindungszusammenhang zwischen den
beiden vorliegenden Begehren besteht nicht. Es liegen keine kon- nexen Ansprüche im
Sinne der von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Krite- rien vor. Vielmehr gründen
die beiden geltend gemachten Ansprüche in unter- schiedlichen Ereignissen. Es liegt kein
Grenzfall vor, weshalb grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen wäre (vgl.
vorstehend E. III/3.2.4; Seiler, a.a.O., Rz 1398). Ohnehin erscheint aber eine gesamthafte
Erledigung im Inte- resse einer effizienten Justiz (Prozessökonomie) vorliegend nicht
geboten und würden prozessökonomische Gründe alleine auch nicht ausreichen (Pahud, DI-
KE-Komm-ZPO, Art. 227 N 10; BGE 129 III 230 E. 3.3.3). Gemäss Art. 197 ZPO geht
einem Entscheidverfahren grundsätzlich ein Schlichtungsverfahren voraus. Es liegt im
Wesen der Klageänderung, dass die persönliche Auseinandersetzung mit dem
Streitgegenstand anlässlich der Schlichtungsverhandlung entfällt, wes- halb eine
Klageänderung eben nicht voraussetzungslos zulässig ist. Art. 227 ZPO bezweckt den
Interessenausgleich zwischen den Prozessparteien zu ermögli- chen, indem einerseits der
beklagten Partei die Verteidigung nicht übermässig er- schwert werden darf, andererseits
aber aus Gründen der Prozessökonomie und der materiellen Wahrheit gewisse Änderungen
doch zugelassen werden. Letzte- res, um während des Prozesses eingetretene relevante
Tatsachen noch zu be- rücksichtigen und um während des Verfahrens gewonnene bessere
Einsicht in



- 21 - das Streitverhältnis noch auswerten zu können (BGer 4A_255/2015 vom 1. Okto- ber
2015, E. 2.2.3). Mit anderen Worten gilt es zu verhindern, dass der Prozess auf einer
ungenügenden oder unrichtigen Grundlage weitergeführt werden muss, da ein absolutes
Änderungsverbot dem Gebot eines effizienten Rechtsschutzes zuwiderlaufen würde. Es soll
möglich sein, die Weiterentwicklung des Sachverhal- tes zu berücksichtigen und zu
verhindern, dass Klagen auf nicht (mehr) aktuellen Angaben weitergeführt werden müssen
(ZK ZPO-Leuenberger, Art. 227 N 1 f.). Der Konzentrationsgrundsatz (Eventualmaxime),
die Rechtssicherheit und auch der Rechtsschutz der beklagten Partei, die sich in ihrer
Verteidigung auf eine be- stimmte Klage eingestellt hat, verlangt jedoch, dass die
Klageänderung nicht schrankenlos zugelassen wird (BSK ZPO-Willisegger, Art. 227 N 2).
Vorliegend wurde das Klagefundament ausgewechselt. Damit liegt kein Fall vor, bei
welchem aufgrund eines weiterentwickelten Sachverhaltes eine Anpassung vorgenommen
wurde. Der Kläger erhob nach der Kündigung Einsprache gegen diese. Danach reichte er
eine Klage mit den Begehren um Lohnzahlung und um Ausstellung des Arbeitszeugnisses
ein. Ohne Angabe von Gründen wechselte er bei Einreichung der Klage vor Vorinstanz nun
das Klagefundament. Würde in Fällen wie dem vor- liegenden eine Klageänderung
zugelassen, bestünde die Gefahr der Umgehung des Schlichtungsverfahrens. Eine
Aussöhnung der Parteien über den bestehen- den Streit vor Klageeinleitung konnte gar nicht
erzielt werden, was dem Sinn und Zweck des Schlichtungsverfahrens entgegen steht. Die
vorliegende Klageände- rung ist nicht mehr mit dem Sinn und Zweck von Art. 227 ZPO
vereinbar.

E. 3.3
Aus der Klagebewilligung ergeht der Streitgegenstand "Überstunden/Über- zeit". Ein
entsprechender Anspruch fusst im Sachverhalt, dass ein Arbeitnehmer über seine
vertragliche Arbeitszeit hinaus Arbeit leistete, welche zu entschädigen ist (vgl. Art. 321c
OR). Vor Vorinstanz verlangte der Kläger nunmehr eine Ent- schädigung aufgrund
missbräuchlicher Kündigung. Ein solcher Anspruch entsteht, wenn einem Arbeitnehmer
insbesondere aus einem in Art. 336 OR festgehaltenen missbräuchlichen Grund gekündigt
wird (vgl. Art. 336 ff. OR). Eine entsprechende Entschädigung beruht damit in einem
missbräuchlichen Verhalten des Arbeitge- bers im Zusammenhang mit der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Die beiden Forderungen gründen klar auf verschiedenen
Lebenssachverhalten. Der Kläger begründet seine Klage auf eine Geldforderung mit einem
anderen Lebenssach- verhalt, weshalb eine Klageänderung vorliegt. Daran vermag der
Umstand, dass beide Ansprüche im gleichen Rechtsverhältnis gründen, nichts zu ändern
(vgl. hierzu jedoch nachfolgend zur Frage der Konnexität [E. III/B.3.2]). Die Zulässig- keit
einer Klageänderung nach Ausstellung der Klagebewilligung richtet sich – wie bereits
ausgeführt – nach Art. 227 ZPO. Ob die Vorinstanz die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO
zu Recht als nicht gegeben erachtete, ist in der Folge zu prüfen.

E. 3.4
Resümierend ist damit festzuhalten, dass nicht nur in Bezug auf die Erhö- hung der
eingeklagten Forderungssumme – wie dies der Kläger geltend macht (Prot. I S. 6; Urk. 24
S. 9) – eine Klageänderung vorliegt, sondern auch hinsicht- lich des Klagefundaments. Der
Kläger vermag mit seinen diesbezüglichen Rügen nicht durchzudringen. Insbesondere
ändert der Umstand, dass die Beklagte auf- grund der klägerischen Eingabe vom 16.
September 2015 gewusst habe, dass es bei der vorinstanzlichen mündlichen Verhandlung
vom 1. Dezember 2015 um die Missbräuchlichkeit der Kündigung gehen werde (vgl. den



diesbezüglichen Ein- wand des Klägers in Urk. 24 S. 8 f.), nichts am Vorliegen einer
Klageänderung.

- 14 - B. Zulässigkeit der Klageänderung 1. Die Vorinstanz bejahte zunächst die
Voraussetzung der gleichen Verfah- rensart und prüfte alsdann, da keine Genehmigung der
Klageänderung durch die Beklagte vorliegt, ob ein genügender sachlicher Zusammenhang
zwischen den beiden Ansprüchen besteht. Sie führte aus, dass bei Dauerschuldverhältnissen
im Verlauf der Zeit verschiedenste Ansprüche geltend gemacht werden könnten, die in
keinem oder nur in losem Zusammenhang zueinander stünden. In diesen Fäl- len könne
daher nicht per se davon ausgegangen werden, dass verschiedene Ansprüche aus demselben
Vertrag auch aus dem gleichen Lebensvorgang stammen würden (mit Verweis auf das
Urteil des Mietgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 19. September 2012, MG110015,
publiziert in ZMP 2012 Nr. 2, E. 4.6.3). Die vorliegend geltend gemachten Ansprüche
würden aus unterschied- lichen Lebenssachverhalten entspringen, weshalb insofern die
Konnexität zu ver- neinen sei (Urk. 25 E. 2.5.4). Indem der Kläger mit der vorliegenden
Klage eine Entschädigung aus missbräuchlicher Kündigung verlange, bringe er einen gänz-
lich neuen Tatbestand in den Prozess ein. Zwar beziehe der Kläger sich diesbe- züglich auf
dasselbe Vertragsverhältnis, namentlich auf den Arbeitsvertrag, für die Prüfung der
klägerischen Ansprüche seien jedoch sowohl andere Sachverhalts- elemente als auch andere
Rechtsfragen zu beurteilen als für die Prüfung einer Entschädigung aus Überstunden resp.
Überzeit. Da der bisherige Prozessstoff im Wesentlichen für den neu geltend gemachten
Anspruch nicht verwertbar sei, dränge es sich auch aus prozessökonomischen
Überlegungen nicht auf, die Kla- geänderung zuzulassen. Von der Beklagten werde zu
Recht vorgebracht, dass die Zulassung der Klageänderung zu einer erheblichen
Beeinträchtigung ihrer Verteidigungsrechte führen würde. Ausserdem bestünde die Gefahr
der Umge- hung der Verwirkungsfrist nach Art. 336b Abs. 2 OR. Schliesslich könnte eine
Aussöhnung der Parteien über den bestehenden Streit gar nicht erzielt werden, was dem
Sinn und Zweck des Schlichtungsverfahrens entgegenstehe. Die beiden Ansprüche des
Klägers würden somit nicht auf benachbarten Lebenssachverhal- ten beruhen, mithin sei ein
sachlicher Zusammenhang zu verneinen. Letztlich sei zwischen dem bisherigen und dem
neuen Anspruch auch kein genügend enger rechtlicher Zusammenhang ersichtlich.
Aufgrund der unzulässigen Klageänderung

- 15 - verfüge der Kläger für die bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 16. September 2015
anhängig gemachte Klage über keine gültige Klagebewilligung. Demzufolge mangle es an
einer Prozessvoraussetzung und es sei auf die Klage nicht einzu- treten (Urk. 25 E. 2.5.6
und 2.6).

E. 4
Der Kläger erhob mit Eingabe vom 10. März 2016 rechtzeitig (vgl. Urk. 22) Berufung
gegen den Nichteintretensentscheid. Die Berufungsantwort der Beklag- ten datiert vom 2.
Mai 2015 [recte: 2016], jene der Nebenintervenientin vom

E. 4.1
Es besteht kein sachlicher Zusammenhang im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO
zwischen dem in Änderung der ursprünglichen Klage geltend gemach- ten und dem
ursprünglich eingeklagten Anspruch. Der angefochtene Entscheid ist nicht zu beanstanden.
Die Berufung erweist sich als unbegründet und ist abzu- weisen. Der vorinstanzliche
Entscheid ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). Ob bei einer erneuten Klage Art. 63



ZPO anwendbar ist, ist nicht im vorlie- genden Verfahren zu entscheiden (offen gelassen
auch in OGer ZH LB150054 vom 16.01.2016, E. IV/2.; vgl. zu dieser Frage aber immerhin
Scheiwiller, Säum- nisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ZStV -
Zürcher Stu- dien zum Verfahrensrecht Band 182, 2016, S. 55 ff., Rz. 189; BK
ZPO-Berger-

- 22 - Steiner, Art. 63 N 18 ff.; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 220 N 13; BSK ZPO-
Willisegger, Art. 220 N 29; ZK ZPO-Sutter-Somm/Hedinger, Art. 63 N 8; Morf,
OFK-ZPO, ZPO 63 N 6, welche sich alle für die Anwendbarkeit aussprechen).

E. 4.2
Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Argu- ment der
Vorinstanz (Urk. 25 E. 2.5.6), wonach durch die Zulassung der Klageän- derung die Gefahr
bestünde, dass die Verwirkungsfrist von Art 336b Abs. 2 OR umgangen würde, nicht
überzeugt. Die Klage auf Entschädigung muss spätestens 180 Tage nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses rechtshängig sein. Dies stellt eine materiellrechtliche Verwirkungsfrist
dar, bei Nichteinhaltung der Frist ist die Klage abzuweisen. Wird eine Entschädigung
gestützt auf Art. 336b OR erst im Rahmen einer zulässigen Klageänderung geltend
gemacht, darf die 180tägige Frist bis zur Einreichung der Klageänderung noch nicht
abgelaufen sein, ansons- ten die abgeänderte bzw. neue Klage abzuweisen wäre. Vor
diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, inwiefern durch die Zulassung der Klageänderung
die Gefahr besteht, dass die Verwirkungsfrist von Art. 336b Abs. 2 OR umgangen werden
kann. IV. 1. Wie schon das erstinstanzliche Verfahren ist auch das Berufungsverfahren
kostenlos (Art. 114 lit. c ZPO).

E. 9
Mai 2016 (Urk. 31). Beide Rechtsschriften wurden dem Kläger mit Verfügung vom 9. Mai
2016 zugestellt (Urk. 32). II. 1. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im
Berufungsverfahren nur noch zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug
vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon
vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Beziehen sich
neue Tatsachen und/oder Beweismittel auf Prozessvoraussetzungen, sind sie bis zum
Beginn der Urteilsberatung der Berufungsinstanz uneingeschränkt zulässig,

- 6 - da Prozessvoraussetzungen in jedem Stadium des Verfahrens von Amtes wegen zu
berücksichtigen sind (vgl. Art. 60 ZPO; OGer ZH NP140020 vom 22.05.2015 E. B/1; ZK
ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 15). 2. Im vorliegenden Berufungsverfahren sind die Fragen
strittig, ob mit der Aus- stellung der Klagebewilligung der Streitgegenstand fixiert wird, das
heisst, ob vor- liegend eine Klageänderung vorliegt und ob diese gegebenenfalls zulässig
ist. Auf die darüber hinausgehenden Ausführungen der Parteien ist nicht einzugehen, da
diese für die vorliegende Entscheidfindung nicht von Belang sind.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


